
Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes - Gesamtverband -
zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung asyl- und
Richtlinien der EU (BT Drucksache 16/5065)

Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf sollen zum 11 EU-Richtlinien in
onales Recht übertragen werden. Zum anderen sind aber vor-
gesehen, die sich nicht zwingend aus der Umsetzung der EU-Richtlinien -
wie etwa die Regelungen zum Bleibereeht oder zur Familienzusammenführung.

Der PARITÄTISCHE hatte frühzeitig zu dem ersten Referentenentwurf ge-
nommen und seine Positionen verdeutlicht.1 Er hat zudem kürzlich in
gemeinsamen Stellungnahme mit anderen Organisationen Positionen, insbe-
sondere zu den geplanten Änderungen im Flüchtlingsbereich, klar

Gesamtbewertung:
Zusammenfassend ist der PARITÄTISCHE der Ansicht, in nun vorliegen-
den Gesetzentwurf wichtige europarechtliche Vorgaben nicht umge-
setzt wurden. Die vorgesehene Bleiberechtsregelung ist ein
über der Regelung der Innenministerkonferenz vom November 2ÖÖ6! aber auf-
grund der zahlreichen Ausschlussgründe dazu führen, wie vor viele lang-
jährig Geduldete kein Aufenthaltsrecht erhalten. Zu kritisieren ist insbesondere, dass
erneut versäumt wurde, Regelungen zu schaffen, die für die Zukunft verhindern,
erneut Schutzsuchende jahrelang mit dem unsicheren Status der Duldung leben. Die
Bleiberechtsregelung ist zudem teuer erkauft, nämlich durch Ver-
schärfungen im Bereich der Familienzusammenführung die aus Sicht des
unangemessen und verfassungsrechtlich bedenklich sind.

Zu einzelnen Aspekten des Gesetzentwurfes:
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unverzichtbar. Deshalb sieht das Äufenthaltsgesetz für die
über einfache deutsche Sprachkenntnisse verfügen, die Teil-
nahme an Integrationskursen vor.

Die Erfahrungen beim Spätaussiedlerzuzug haben allerdings deutlich gemacht,
sich das Erfordernis einfacher deutscher Sprachkenntnisse als Einreisevorausset-
zung als gravierendes Einreisehindernis herausgestellt hat, für Perso-
nengruppe von der Bundesrepublik Deutschland finanzierte in den Her-
kunftsregionen angeboten werden.
Da entsprechende Deutschkurse in vielen anderen Regionen wer-
den, würde eine solche Regelung absehbar zu einem Rück-
gang der Zahl der Personen führen, die im Rahmen der
nach Deutschland kommen möchten.

Die Förderung von Deutschkenntnissen - auch in - ist
mangelnde Deutschkenntnisse dürfen aber gerade beim Ein-
reisehindernis darstellen, denn dies wäre mit
Recht auf Ehe und Familien nicht vereinbar.

Angesichts der Tatsache, dass Angehörige bestimmter von
ausgenommen sollen, kann es nicht verwundern,

Türken es als diskriminierend ansehen, dass ihre Ehepartner vor der deut-
sche Sprachkenntnisse nachweisen müssen, während dies bei
aus Südkorea oder Honduras nicht verlangt wird.
Eine nicht akzeptable Einschränkung des Ehegattennachzugs ist zu
sehen, dass zukünftig der Ehegattennachzug auch zu nur
soll, wenn die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 ÄufenthG-E
erfüllt sind, also wenn vor allem der Lebensunterhalt ist,
fundamental gegen das Grundrecht auf Ehe und Familie. Die
eines Grundrechts würde vom Einkommen abhängen, ein 1, und 2.
Klasse geschaffen.

Für nicht akzeptabel halten wir zudem, dass nach wie vor Personen, eine Auf-
enthaltserlaubnis aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 4 bis 5 AufenthG-E er-
teilt wurde, ein Familiennachzug grundsätzlich verwehrt soll. ist für
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den Opfern ausiänderrechtliche Angebote zu machen und sie zu
sanktionieren.

Bekämpfung von Scheinehen

Die geplante Neuregelung des § 27 Abs. 1a AufenthG-E vor, ein
von Ehegatten nur zugelassen werden darf, wenn die zu
dem Zweck geschlossen wurde, dem nachziehenden die und den
Aufenthalt zu ermöglichen. Faktisch bedeutet dies Umkehr der Der
Famiiiennachzug wird unter generellen Missbrauchsverdacht ist
zeptabel. Eine Überprüfung ist nur dann angemessen, im
Anhaltspunkte für eine Scheinehe vorliegen.
Wie wir von unseren Beratungsstellen wissen, haben in der Vergangenheit
die Auseinandersetzungen um „Scheinehen" deutlich zugenommen, d.h. Ausiänder-
behörden konfrontieren ausländische bzw. binationale Ehepaare zunehmend mit die-
sem Vorwurf. Unabhängig davon, dass es sich bei dem Begriff der Scheinehe ohne-
hin um eine fragwürdige Konstruktion handelt, bleibt unklar, wie bei
aus dem Ausland die Motive der Eheschließung überprüft

Unzureichende Bleiberechtsregelung

Die bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung der diesbezüglichen IMK
vom 17. November 2006 bestätigen die seinerzeit geäußerten Befürchtungen,
aufgrund der dort formulierten hohen Hürden und Ausschlussgründe nur
sehr wenige der langjährig Geduldeten eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Daher ist
eine weitergehende Bundesregelung dringend geboten. Bei den nun vorgesehenen
Regelungen (§ 104a/b AufenthG-E) ist zwar grundsätzlich zu
Aufenthaltserlaubnis bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen
soll, auch wenn die Betroffenen derzeit noch nicht den
bestreiten können („Probe Aufenthaltserlaubnis") und ein von 2 Jahren ein-
geräumt wird, um einen Arbeitsplatz zu finden und damit von Sozialleis-
tungen zu werden.
Die nun vorgesehene Bundesregelung enthält andererseits
Hürden bzw. Ausschlussgründe, die dazu führen im-
mer viele der langjährig Geduldeten nicht über eine
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